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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1954

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Einer Benützungsregelung zwischen den Miteigentümern sind nur jene Räume zugänglich, für die keinem

Miteigentümer ein Rechtstitel zur alleinigen Benützung ( z.B. durch ein Wohnungsrecht ) zusteht.
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